STIFTUNGSSTATUT

der

Stiftung Bartels zum Kleinen Markgräflerhof

mit Sitz in Basel

Art. 1

Name, Sitz und Dauer

Unter dem Namen

Stiftung Bartels zum Kleinen Markgräflerhof

Fondation Bartels zum Kleinen Markgräflerhof

Bartels Foundation zum Kleinen Markgräflerhof

Besteht eine parteipolitisch, kirchlich, religiös und standesmässig unabhängige, gemeinnützige Stiftung im Sinne von Artikel 80 (achtzig) und folgende des Schweizerischen Zivilgesetzbuches mit Sitz in Basel. Die Stiftung ist im Handelsregister eingetragen.

Art. 2

Die Stiftung ist gemeinnützig und unterstützt kulturelle Aktivitäten, vorzugsweise im Kleinen Markgräflerhof zu Basel.

Sie fördert die zeitgenössische, aktuelle, kulturelle Vielfalt durch Vergabe eines oder mehrerer Stipendien an Künstler der folgenden Bereiche:

a) Bildende Kunst ( Malerei, Grafik, Skulptur, Design, neue Medien etc.)

b) Literatur ( Prosa, Poesie, Dramaturgie, etc.)

c) Musik ( Komposition, Gesang, Instrumental, etc.)

d) Neue Formen der jeweils aktuellen künstlerischen Auseinandersetzungen.

Die Stiftung organisiert öffentliche Veranstaltungen (Ausstellungen, Vorträge, Selbstdarstellungen, etc.) der Stipendiaten oder anderer Kunstschaffender.







- 2 - 

Art. 3

Stiftungsvermögen

Der Stifter widmet der Stiftung als Anfangvermögen die Liegenschaft „zum Kleinen Markgräflerhof“ Augustinergasse 17 in Basel (unter gleichzeitiger Überbindung der bestehenden Hypothekarschulden) sowie ein Anfangskapital von Fr. 250.000,-

Das Stiftungsvermögen vermehrt sich

a) durch die Erträge des Stiftungsvermögens,

b) durch unentgeltliche Zuwendungen des Stifters oder Dritter, insbesondere durch Schenkungen, Erbeinsetzungen und Vermächtnisse.

Art 4

Haftung

Für Verbindlichkeiten der Stiftung haftet ausschliesslich das Stiftungsvermögen.

Art. 5

Einsatz des Stiftungsvermögens

Im Rahmen des Stiftungszweckes entscheidet der Stiftungsrat über Anlage und Verwendung des Stiftungsvermögens. Der Stiftungsrat kann dabei neben den Erträgen des Stiftungsvermögens auch das Anfangsvermögen ganz oder teilweise verwenden, sofern die Erreichung des Stiftungszweckes dies erfordert.

Art 6

Organe

Organe der Stiftung sind der Stiftungsrat und die Kontrollstelle.

Art. 7

Stiftungsrat
a) der Stiftungsrat besteht aus drei bis sieben Mitgliedern, welche zu Lebzeiten des Stifters von diesem ernannt werden. Im Falle der Handlungsunfähigkeit oder des Todes des Stifters werden die Mitglieder auf dem Wege der Kooption durch die übrigen Mitglieder des Stiftungsrates auf dem Beschlussweg ernannt werden. Der Stiftungsrat soll sich aus Personen zusammensetzen, die die vielfältigen künstlerischen und organisatorischen Aufgaben erfüllen können.
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b) Der Stifter bezeichnet zu Lebzeiten das Präsidium des Stiftungsrates und diejenigen Personen, welche für die Stiftung die rechtsverbindliche Unterschrift führen; diese brauchen nicht Mitglieder des Stiftungsrates zu sein. Ausserdem bestimmt er die Art der Zeichnungsberechtigung. Im übrigen konstituiert sich der Stiftungsrat selbst. >Im Falle der Handlungsunfähigkeit oder des Todes des Stifters gehen diese Befugnisse auf den Stiftungsrat über.

c) Als erste Mitglieder des Stiftungsrates werden ernannt:

· Herr Rainer Bartels, deutscher Staatsangehöriger, in Basel

· Frau Anina Gröger, deutsche Staatsangehörige, in Pforzheim (D)

· Herr Dietlev Bartels, deutscher Staatsangehöriger, in Lauterbourg (F).

d) Die erste Amtsdauer der Mitglieder des Stiftungsrates dauert bis zum 31, Dezember 2005. Danach beträgt jede Amtsdauer drei Jahre Wiederwahl ist zulässig. Scheidet ein 

Mitglied während der Amtsdauer aus, so tritt das neju gewählte Mitglied in die Amtsdauer des Ausscheidenden ein. Ausser dem Stifter können die Mitglieder des Stiftungsrates durch Beschluss des Stiftungsrates jederzeit abberufen werden, der einer Zweidrittelmehrheit der Mitglieder des Stiftungsrates bedarf.

e) Der Stiftungsrat kann die Besorgung der Geschäfte sowie die Verwaltung des Stiftungsvermögens ganz oder teilweise auch an Dritte übertragen, die seiner Aufsicht unterstehen. Insbesondere kann ein Verwalter bestellt oder ein Stiftungsbeirat eingesetzt werden. Sofern von dieser Befugnis Gebrauch gemacht wird, erlässt der Stiftungsrat ein Reglement bezüglich der Modalitäten, der Kompetenzen und der Zeichnungsberechtigungen des Verwalters und respektive oder des Stiftungsbeirates.

f) Der Stiftungsrat versammelt sich, so oft es die Geschäfte erfordern, auf Einladung des Präsidenten, ferner auf Verlangen eines Mitgliedes unter schriftlicher Angabe der zu behandelnden Geschäfte, mindestens jedoch einmal pro Jahr. Er ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend ist. Er entscheidet mit Ausnahme von Art. 7 d) (Artikel sieben Kleinbuchstabe d) und Art. 10 (Artikel zehn) mit einfacher Mehrheit der Anwesenden. Bei Stimmgleichheit entscheidet der Präsident mit Stichentscheid. Der Stiftungsrat führt über seine Verhandlungen und Beschlüsse ein Protokoll. Beschlüsse können auf dem Zirkularweg gefasst werden, wenn kein Mitglied mündliche Beratung verlangt. In diesem Fall kommt ein Beschluss zustande, wenn die Meh3rhekit sämtlicher Mitglieder einem gestellten Antrag zustimmt.

g) Stiftungsräte arbeiten ehrenamtlich, können aber auf Antrag und nach mehrheitlicher Abstimmung begründeten, dem Stiftungszweck dienlichen Auslagenersatz verlangen.

Art. 8

Revisionsstelle

Der Stiftungsrat wählt auf eine Amtsperiode von jeweils einem Jahr eine Revisionsstelle. Wiederwahl ist möglich. Die Kontrollstelle hat sinngemäss die in Art. 728 ff (Artikel siebenhundertachtundzwanzig fortfolgende) des Schweizerischen Obligationenrechts festgelegte Aufgaben.
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Art. 9

Rechnungswesen

Die Rechnung der Stiftung ist vom Stiftungsrat aufzustellen und jährlich auf den 31. Dezember abzuschliessen und der Aufsichtsbehörde einzureichen.

Art. 10

Änderung der Stiftungsurkunde

Der Stiftungsrat ist berechtigt, das Stiftungsstatut unter Wahrung des Stiftungszweckes und vorbehaltlich der Genehmigung der Aufsichtsbehörde abzuändern. Für derartige Änderungen ist die Zustimmung von zwei Dritteln aller Stiftungsratsmitgliedern erforderlich.

Art. 11

Auflösung der Stiftung

Kann der Stiftungszweck nicht mehr erfüllt werden, so wird die Stiftung nach den gesetzlichen Vorschriften aufgehoben. Ein allfälliges Restvermögen geht mit Zustimmung der Aufsichtsbehörde zu drei gleichen Teilen an die Gesellschaft für das Gute und Gemeinnützige, Basel, den Kanton Basel-Stadt und die Stadt Pforzheim (D) zum Zwecke der Förderung von Kulturinitiativen vorzugsweise der zeitgenössischen Kunst. Ein Rückfall des Stiftungsvermögens an den Stifter bzw. an dessen gesetzliche Erben ist ausgeschlossen.

Art. 12

Aufsicht

Die Stiftung unterliegt der Aufsicht des Justizdepartementes des Kantons Basel-Stadt.

Also geschehen zu Basel den 20, (zwanzigsten) Februar 2004 (zweitausendvier)

Rainer Bartels (Stifter) (Sign)
Andreas Dürr (Notar) (Sign)

Stempel

Prot. 51/2004

